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Ihre Anfrage RA-038/2026 - PKW-Brände
 
 
Sehr geehrter Herr Oehme,
 
zu Ihrer Anfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit:
 
1. Wie viele PKW wurden in Chemnitz in den Jahren 2024 und 2025 durch Feuer/Brände 
beschädigt? (Wenn möglich bitte unterschieden zwischen PKW mit Verbrennungsmotoren 
sowie elektrischem Antrieb) 
 
2. Bei wie vielen Brandfällen (in Bezug auf Frage 1) handelte es sich um Brandstiftung? Wie 
viele dieser Fälle wurde seitens der Behörden als „politisch motiviert“ bewertet? (Wenn 
möglich bitte unterschieden zwischen PKW mit Verbrennungsmotoren sowie elektrischen 
Antrieben) 
 
3. Fahrzeuge mit Elektroantrieb brennen auf eine andere Weise als herkömmliche 
Verbrenner. Batteriezellen können unter Umständen zu einem schwer löschbaren Brand 
führen. Dabei entstehen in kurzer Zeit sehr große Rauchmengen und Hitze. Gibt es daher 
für Chemnitz angepasste Brandschutzvorgaben für den Einbau von Ladestationen in 
Tiefgaragen? 
 
Die vorliegende Ratsanfrage entspricht nicht den Voraussetzungen des § 28 Abs. 6 SächsGemO 
i.V.m. § 5 der Geschäftsordnung des Stadtrates.
Ratsanfragen sind gemäß § 28 Abs. 6 SächsGemO nur dann zulässig, wenn sie sich auf „einzelne
Angelegenheiten der Gemeinde“ beziehen. Hier werden nicht Sachverhalte zu einzelnen 
Angelegenheiten hinterfragt, sondern es wird die Auflistung einer Vielzahl von Inhalten und Daten 
erbeten. Letztere sind vom Fragerecht nach § 28 Abs. 6 SächsGemO nicht erfasst.
 
Aus diesen Gründen kann die o.a. Ratsanfrage leider nicht beantwortet werden.
 
Freundliche Grüße
 
 
Knut Kunze
Knut Kunze
Bürgermeister




